
 

  
  
Kundeninformation  
zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung der ERGO Versicherung AG  
  

Stand 1.1.2016  
 

I. Informationen zum Versicherer  
  
Versicherer ist die  
  
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 2  
40477 Düsseldorf  
  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Dr. Markus Rieß 
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), 
Ralph Eisenhauer, Dr. Christoph Jurecka, 
Silke Lautenschläger, Thomas Rainer Tögel 
  
Sitz: Düsseldorf. Handelsregister: Amtsgericht 
Düsseldorf HRB 36466.  
  
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im 
In- und Ausland der unmittelbare Betrieb aller Arten 
der Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme 
der Kreditversicherung.  
  
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 
II. Informationen zum Vertrag 
 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen 
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit began-
genen Verstoßes von einem anderen aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermö-
gensschaden verantwortlich gemacht wird. Dies gilt 
auch für Verstöße von Personen, für die er einzutre-
ten hat. 
 
1. Allgemeine Versicherungsbedingungen 
  
Welche Allgemeinen Versicherungsbedingungen gel-
ten, richtet sich nach dem versicherten Risiko. 
 
a) Rechtsanwalt 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den von Rechtsanwälten (AVB-R) gemäß Druckstück 
R 2015 - Stand 1.7.2015.  
  
b) Patentanwalt  
  
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä 
den von Patentanwälten (AVB-P) gemäß Druckstück 
P 2015 - Stand 1.7.2015.  
  

c) Steuerberater  
  
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den von Steuerberatern (AVB-S) gemäß Druckstück 
S 2015 - Stand 1.7.2015.  
  
d) Notar  
  
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den von Notaren (AVB-NO) gemäß Druckstück    NO 
2015 - Stand 1.7.2015.  
  
e) Versicherungsvermittler 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den (AVB-VH) gemäß Druckstück VH 2012 - Stand 
1.7.2012. Außerdem können Besondere Vereinba-
rungen gelten, wenn dies vereinbart ist. 
 
f) Sonstige Risiken  
  
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den (AVB-VH) gemäß Druckstück VH 2015 - Stand 
1.7.2015. Außerdem können Besondere Vereinba-
rungen gelten, wenn dies vereinbart ist.  
   
2. Inhalt der Versicherungsbedingungen  
  
Nähere Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Er-
füllung der Leistung des Versicherers finden Sie in 
den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen.  
  
Angaben zum Gesamtpreis der Versicherung (Bei-
trag) einschließlich der gesetzlichen Versiche-
rungsteuer und zur Zahlungsweise finden Sie im An-
trag.  
  
Weitere Einzelheiten zur Beitragszahlung finden Sie 
unter der Überschrift „Was ist bei der Beitragszahlung 
zu beachten?“ in den jeweils geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. In den AVB-R, AVB-P 
und AVB-S steht dies in Ziffer 17. In den AVB-NO und 
AVB-VH steht dies in Ziffer 16.  
  
Sollten sich - zum Beispiel risikobedingt - Abweichun-
gen hiervon ergeben, werden wir Sie darüber infor-
mieren, wenn wir Ihnen den Versicherungsschein 
schicken. Sie können dann dem Versicherungsab-
schluss widersprechen. Über dieses Widerspruchs-
recht belehren wir Sie dann gesondert.  
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Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme 
Ihres Antrags durch den Versicherer zustande.  
  
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag 
beziehungsweise Ihrer Anlage zum Antrag angege-
benen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmali-
gen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von 
Ziffer 17.1 der jeweils geltenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen AVB-R, AVB-P und AVB-S be-
ziehungsweise Ziffer 16.1 der AVB-NO und AVB-VH 
zahlen.   
An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden.  
  
Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum 
Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungs-
vertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der 
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 
Düsseldorf.  
  
Widerrufsfolgen  
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des 
Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten. Dabei handelt es sich in Abhängig-
keit der vereinbarten Zahlung (siehe Antrag bezie-
hungsweise Anlage zum Antrag) um einen Betrag in 
Höhe von 1/360 des Jahresbeitrags bei jährlicher 
Zahlung beziehungsweise 1/180 des Halbjahresbei-
trags bei halbjährlicher Zahlung oder 1/90 des Vier-
teljahresbeitrags bei vierteljährlicher Zahlung, multi-
pliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versiche-
rungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zurückzu-
zahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und ge-
zogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszu-
geben sind.  
  
Besondere Hinweise  
 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
  
– Ende der Widerrufsbelehrung –  
  

Angaben zur Vertragslaufzeit können Sie Ziffer 18.1 
der jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen AVB-R, AVB-P und AVB-S beziehungs-
weise Ziffer 17.1 AVB-NO und AVB-VH sowie Ihrem 
Antrag entnehmen.  
  
  
Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingun-
gen finden Sie in Ziffer 18.1 und 18.2 der jeweils gel-
tenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
AVB-R, AVB-P und AVB-S beziehungsweise Ziffer 
17.1 und 17.2 der  AVB-NO und der AVB-VH.  
  
Maßgebend für die Vertragsanbahnung und den Ver-
trag ist deutsches Recht. Die Vertragssprache ist 
Deutsch. Dies ist geregelt in Ziffer 19.3 der jeweils 
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
AVB-R, AVB-P und AVB-S beziehungsweise Ziffer 
18.3 der AVB-NO und der AVB-VH.  
  
Welches Gericht für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag zuständig ist, finden Sie unter der Überschrift 
„Gerichtsstand“ der jeweils geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. Dies steht  in Ziffer 19.2 
der AVB-R, AVB-P und AVB-S beziehungsweise in 
Ziffer 18.2 der AVB-NO und der AVB-VH.  
 
III. Informationen zu außergerichtlichen Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren  
  
1. Wir haben uns derzeit zur Teilnahme am Streit-

beilegungsverfahren vor dem Versicherungsom-
budsmann e.V. als allgemeine Schlichtungsstelle 
verpflichtet. Verbraucher oder Personen in einer 
verbraucherähnlichen Lage können Beschwer-
den an den Versicherungsombudsmann e. V. 
richten. Zudem besteht die Möglichkeit - auch für 
Unternehmer - ihre Beschwerde an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zu richten.  

  
2. Die Anschrift des Versicherungsombudsmanns  

e. V. lautet:  
  

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin.  
 
Er ist online zu erreichen über: 
 www.versicherungsombudsmann.de.  
  
Der Versicherungsombudsmann ist als Schlich-
tungsstelle unabhängig. Das Verfahren ist für 
Verbraucher oder für Personen in einer verbrau-
cherähnlichen Lage kostenlos.  
  
Sofern der Versicherungsombudsmann die Ent-
scheidung zu Ihren Gunsten trifft, sind wir bis zu 
einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro daran 
gebunden. Sie müssen sich hingegen nicht an 
die Entscheidung halten.  
  

http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Der Ombudsmann behandelt Ihre Beschwerde 
erst dann, wenn Sie Ihren Anspruch zuvor uns ge-
genüber geltend gemacht haben. Sie müssen uns 
sechs Wochen Zeit gegeben haben, um den An-
spruch abschließend zu beurteilen.  Für die Dauer 
des Verfahrens verjähren Ihre Ansprüche nicht.  
  

3. Für Verbraucher gilt: Haben Sie den Vertrag elek-
tronisch geschlossen (z.B. über eine Internetseite 
oder per E-Mail), können Sie sich bei Beschwer-
den auch an die Plattform zur Online-Streitbeile-
gung der Europäischen Union wenden. Diese fin-
den Sie auf dem Portal „Ihr Europa“.  
  
Ihre Beschwerde wird dann über die Plattform für 
außergerichtliche Online-Streitbeilegung dem 
Versicherungsombudsmann e. V. weitergeleitet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Die Anschrift der BaFin lautet:  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108,  53117 Bonn.  
  
Online ist die BaFin zu erreichen unter:  
www.bafin.de   
  
Ein Beschwerdeformular finden Sie unter:   
https://www.bafin.buergerser-
vicebund.de/versicherung.aspx  
  
Reichen Sie Ihre Beschwerden in Schrift- oder 
Textform ein. Dabei müssen der Sachverhalt so-
wie der Beschwerdegrund enthalten sein. Die 
BaFin kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden und erstellt keine Rechtsgutachten. 
Sie prüft nur, ob die Entscheidung rechtlich zu be-
anstanden ist.   
  

5. Die Möglichkeit, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, bleibt Ihnen erhalten.  

  
  
  
  

http://www.bafin.de/
http://www.bafin.de/
http://www.bafin.de/
https://www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx
https://www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx
https://www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx
https://www.bafin.buergerservice-bund.de/versicherung.aspx
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Übersichtsblatt für elektronisch übermittelte Anträge  
– Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung –  

  
  

Wenn Sie einen Versicherungsantrag stellen, gibt es für einige Antragsfragen spezielle Regelun-
gen im Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Bei elektronisch übermittelten Anträgen müssen Sie 
diese speziellen Fragen vor Antragstellung erhalten. Dazu nutzen wir dieses Übersichtsblatt.  
  
Die Beantwortung der Fragen erfolgt am Bildschirm und nicht in diesem Blatt.  
  
Ihre Angaben zu diesen Fragen erhalten Sie vollständig mit der Antragskopie.  
  
Wichtig:  
  
Bitte beantworten Sie die nachfolgend gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig. Tun 
Sie dies nicht, können wir  
  
1. den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen  

oder  
2. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vom Vertrag zurücktreten. Sie haben dann von An-

fang an keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nicht, wenn uns durch die Verletzung der 
Anzeigepflicht kein Nachteil entstanden ist.  

  
Kann der Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen werden, dürfen wir – außer bei Vorsatz – weder kündigen noch zurücktre-
ten.  
  
Den Vertrag können wir in Form eines Risikoausschlusses oder einer Beitragserhöhung auch 
rückwirkend anpassen. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wird die Anpassung 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode wirksam.  
  
Bitte beachten Sie, dass durch die rückwirkende Einfügung eines Risikoausschlusses auch Ihr 
Versicherungsschutz für einen eingetretenen oder künftigen Versicherungsfall entfallen kann.  
  
  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung  
  
• Besteht eine Vorversicherung und wenn ja bei welchem Versicherer?  
  
• Wenn Sie eine Vorversicherung hatten: Haben Sie oder die Versicherungsgesellschaft diese 

Versicherung gekündigt?  
  
• Welche Vorschäden sind innerhalb der letzten 5 Jahre eingetreten?  
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Merkblatt zur Datenverarbeitung  
  
Vorbemerkung  
  
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so las-
sen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Ver-
sichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die 
bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns be-
kannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverar-
beitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine an-
dere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene ein-
gewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nut-
zung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt.   
  
Einwilligungserklärung  
  
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interes-
senabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. 
Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hin-
aus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf, der aber nach Beginn der Datenverarbei-
tung nur im Rahmen von Treu und Glauben zulässig ist.  
  
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder 
teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz beziehungsweise 
teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Daten-
verarbeitung und -nutzung in dem begrenzten, gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.  
  
Schweigepflichtentbindungserklärung  
  
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie zum 
Beispiel beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) 
voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Per-
sonenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.  
  
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.  
  
1.  Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer  
  
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwen-
dig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsda-
ten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Da-
ten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs-
summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, zum Beispiel eines 
Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt 

(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
Angaben zum Schaden und gegebenenfalls auch Angaben von 
Dritten, wie zum Beispiel den vom Arzt ermittelten Grad der Be-
rufsunfähigkeit, die Feststellung ihrer Reparaturwerkstatt, zum 
Beispiel über einen Kfz-Schaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).  
 
2.  Datenübermittlung an Rückversicherer  
  
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversiche-
rer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversiche-
rer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt.  
  
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten 
übergeben. 
 
3.  Datenübermittlung an andere Versicherer  
  
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu ge-
hören zum Beispiel frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (be-
antragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versi-
cherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in 
den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, 
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu 
bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.  
  
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
  
4.  Zentrale Hinweissysteme  
  
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwen-
dig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch Anfragen an den zuständigen Fachverband beziehungs-
weise an andere Versicherer zu richten oder auch entspre-
chende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu be-
stehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft und beim Verband der Privaten Krankenversicherer zen-
trale Hinweissysteme.  
  
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung er-
folgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver-
folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sind.  
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Beispiel:  
  
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Schadensummen erreicht sind.  

  
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weite-
ren Missbrauchs.  
  
5.  Datenverarbeitung in und außerhalb der Unterneh-

mensgruppe  
  
Einzelne Versicherungsbranchen (zum Beispiel Lebens-, Kran-
ken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen, 
zum Beispiel Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen), werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kun-
den einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kön-
nen, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen.  
  
Die Abwicklung Ihres Versicherungsvertrages ist in der ERGO-
Gruppe in den wesentlichen Verfahrensabschnitten im Ge-
schäftsablauf zentralisiert. Mit der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten ist die weisungsgebundene ERGO Versiche-
rungsgruppe AG beauftragt. Als IT-Dienstleister ist die ITERGO 
Informationstechnologie GmbH für die ERGO-Gruppe tätig. Es 
können bei Bedarf weitere weisungsgebundene Dienstleister mit 
der Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben 
hinzugezogen werden.  
  
Zur Kostenersparnis werden einzelne Bereiche zentralisiert, wie 
das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird zum Beispiel 
Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge 
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und 
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, gegebe-
nenfalls Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, das 
heißt Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
werden in einer zentralen Datensammlung geführt.  
  
Dabei sind die so genannten Partnerdaten (zum Beispiel Name, 
Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet 
und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner ge-
nannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen 
ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.  
  
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 
Gruppe abfragbar.  
  
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von »Datenübermittlung«, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifische Daten – wie zum Beispiel Ge-
sundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.  
  
Der ERGO-Gruppe gehören neben der ERGO Versicherungs-
gruppe AG zurzeit folgende Unternehmen an:  
  

 
ERGO Versicherungsgesellschaften  
D.A.S. Deutsche Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG  
DKV Deutsche Krankenversicherung AG  
ERGO Direkt Versicherungsgesellschaften  
ERGO Pensionsfonds AG  
Europäische Reiseversicherung AG  
Longial GmbH  
Neckermann Versicherungsgesellschaften  
Victoria Lebensversicherung AG  
Vorsorge Versicherungsgesellschaften  
  
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden 
in weiteren Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Kredite, Bau-
sparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstitu-
ten, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften außerhalb 
der Gruppe zusammen:  
  
Zurzeit kooperieren wir mit:  
Bayerische HypoVereinsbank-Gruppe  
Fondsdepot Bank GmbH  
Valovis Commercial Bank AG  
Wüstenrot Bausparkasse AG  
  
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 
gewonnenen Kunden. So vermitteln zum Beispiel die genannten 
Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstlei-
stungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden 
Stelle gelten die Ausführungen unter Punkt 6. (Auf Wunsch stel-
len wir Ihnen eine aktuelle Übersicht mit den einzelnen zur 
ERGO-Gruppe gehörenden Unternehmen und  
Kooperationspartnern zu.)  
  
6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler  
  
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens-
gruppe beziehungsweise unseres Kooperationspartners werden 
Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Ein-
willigung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Ver-
mittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermitt-
lungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei 
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften und andere.  
  
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält 
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung 
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten; zum Beispiel Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, zum Beispiel Abschluss und Stand 
Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Ver-
tragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt wer-
den.  
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Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist ge-
setzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (zum 
Beispiel Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.  
  
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-
teilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (zum Beispiel 
durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionie-
rung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden 
hierüber informiert.  
  
7.  Weitere Auskünfte und Erläuterungen 

über Ihre Rechte  
  
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten.  
  
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wen-
den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der 
beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versi-
cherer.  
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